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▶▶ Spenden
neues zum Spendenabzug gemeinsam veranlagter ehepartner

| Viele Stiftungen sind auch auf Spenden angewiesen. Daher sollten sie 
auch die steuerlichen Abzugsregeln (als Sonderausgaben nach § 10b EStG) 
kennen. Erfreuliche Nachrichten kommen dazu vom FG Köln: Beim Spen-
denabzug zusammen veranlagter Ehepartner kommt es nicht darauf an, 
aus wessen Vermögen die Spenden stammen. |

Zwar bleiben auch bei der Zusammenveranlagung nach § 26 Abs. 2 S. 2 EStG 
die Eheleute zunächst eigenständige Steuerpflichtige. Entsprechend werden 
die Einkünfte jedes Ehepartners getrennt ermittelt. Im Bereich des Sonder-
ausgabenabzugs werden die Eheleute aber gemeinsam als ein Steuerpflich-
tiger behandelt. Die Folge: Es kommt für die Spendenabzugsberechtigung 
nicht darauf an, welcher der zusammenveranlagten Ehepartner durch die 
Zuwendung wirtschaftlich belastet ist. Deswegen können bei der Einkom-
mensteuerveranlagung Zuwendungen auch dann zugunsten beider Eheleute 
berücksichtigt werden, wenn die Aufwendungen nur von einem Ehepartner 
getätigt wurden. Das gilt auch, wenn die Ehegatten durch die gemeinsame 
Veranlagung erhöhte Frei- oder Höchstbeträge in Anspruch nehmen können 
(FG Köln, Urteil vom 16.06.2021, Az. 2 K 2329/18, Abruf-Nr. 225978).

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Aktuelle Sonderausgabe „Der richtige Umgang mit Spenden“ auf sb.iww.de → Abruf-Nr. 
47835069
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▶▶ Arbeitsrecht
LAG Köln urteilt über für nGo tätige ortskraft in entwicklungsland

| Arbeitnehmer oder selbstständiger Unternehmer – diese Frage musste 
das LAG Köln im Fall einer für eine Non-Governmental Organization (NGO) 
tätigen Ortskraft in einem Entwicklungsland entscheiden. Nach der Gesamt-
betrachtung aller Umstände hat das LAG die Arbeitnehmereigenschaft be-
jaht. |

Das LAG betont, dass die Ortskraft für die NGO im Ausland tätig war. Da die 
NGO in diesem Land keinen klassischen Betrieb unterhielt, konnte die Orts-
kraft auch nicht in dem Maße in die Betriebsabläufe der NGO eingegliedert 
gewesen sein, wie es etwa ein Arbeitnehmer in der Verwaltung am Sitz der 
NGO typischerweise ist. Maßgeblich sei in einem solchen Fall vielmehr, ob die 
Auslandstätigkeit dem Betriebszweck des inländischen Betriebs dient und 
zudem die Weisungsgebundenheit – wenn auch nur rudimentär – vorhanden 
ist. Daran dürften keine allzu hohen Anforderungen gestellt werden, so das 
LAG Köln (Beschluss vom 29.12.2021, Az. 9 Ta 174/21, Abruf-Nr. 226884). 

Nach Ansicht des LAG hat die Ortskraft mit ihrer Tätigkeit dem Betriebszweck 
der NGO gedient. Das ergibt sich schon unmittelbar daraus, dass sie mit an-
deren Mitarbeitern der NGO bei NGO-Projekten eingesetzt und in die organi-
satorischen Strukturen der NGO eingebunden war. Auch wurde sie in Publi-
kationen der NGO als Teil des Personals bezeichnet. Zudem erhielt sie einen 
„Monatslohn“, den die NGO ausdrücklich als solchen bezeichnet hat.
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